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Gemeinsame Grundsätze zum Aufbau der Datensätze für die Übermittlung von 
Beitragsnachweisen durch Datenübertragung nach § 28b Abs. 2 SGB IV in der 
vom 01.01.2012 an geltenden Fassung1

Nach § 28f Abs. 3 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) hat der Arbeitge-

ber der Einzugsstelle einen Beitragsnachweis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit der 

Beiträge durch Datenübertragung zu übermitteln. Die Spitzenorganisationen der Sozialversi-

cherung haben gemäß § 28b Abs. 2 SGB IV in gemeinsamen Grundsätzen bundeseinheitlich 

den Aufbau der Datensätze für die Übermittlung von Beitragsnachweisen durch Datenüber-

tragung zu bestimmen. Die Beitragsnachweis-Datensätze sind nach § 26 in Verbindung mit 

§ 18 der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) durch Datenübertragung 

mittels zugelassener systemgeprüfter Programme oder maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu 

übermitteln. Dabei sind die Gemeinsamen Grundsätze für die Untersuchung von Entgeltab-

rechnungsprogrammen und Ausfüllhilfen (Systemuntersuchung) und die Datenweiterleitung 

innerhalb der Sozialversicherung nach § 22 DEÜV in der jeweils geltenden Fassung zu be-

achten. Bei der Datenübertragung sind bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze nach 

§ 26 in Verbindung mit § 16 DEÜV Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 

Entsprechend § 28b Abs. 2 SGB IV haben der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen), die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Bundesagentur für 

Arbeit die vorliegenden Gemeinsamen Grundsätze zum Aufbau der Datensätze für die Ü-

bermittlung von Beitragsnachweisen durch Datenübertragung nach § 28b Abs. 2 SGB IV in 

der vom 01.01.2012 an geltenden Fassung aufgestellt. Der Spitzenverband der landwirt-

schaftlichen Sozialversicherung hat im Hinblick auf die Besonderheiten in der landwirtschaft-

liche Sozialversicherung an diesen Grundsätzen ebenfalls mitgewirkt. 

                                                 
1 Die Gemeinsamen Grundsätze zum Aufbau der Datensätze für die Übermittlung von Beitragsnach-

weisen durch Datenfernübertragung nach § 28b Abs. 2 Nr. 2 SGB IV in der vom 01.01.2012 an gel-
tenden Fassung sind nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 16.05.2011 genehmigt worden. 
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Diese Grundsätze lösen die bisherigen Gemeinsamen Grundsätze für die Gestaltung des 

Beitragsnachweises in der vom 01.01.2009 an geltenden Fassung vom 05.11.2008 ab. 
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1 Datensätze 
Für die Datenübertragung sind die als Anlagen beigefügten Datensätze maßgeblich. Der 

Datensatz Kommunikation ist von der vom Arbeitgeber eingesetzten systemgeprüften Soft-

ware je Datenlieferung zu erstellen und dient zur Identifikation der eingesetzten Software und 

zur Sicherstellung eines maschinellen Qualitätsmanagementverfahrens. Er enthält insbeson-

dere die folgenden Daten: 

- PROD-ID - Produkt-Identifikation des systemgeprüften Softwareproduktes (Programmbe-

zeichnung) 

- MOD-ID - Modifikations-Identifikation des geprüften Softwareproduktes (Versionsnum-

mer). 

Der Datensatz Kommunikation ist der Datenannahmestelle als zweiter Datensatz direkt nach 

dem Vorlaufsatz zu übermitteln und im Nachlaufsatz bei der Anzahl der übermittelten Daten-

sätze (Stellen 054 bis 061 des Nachlaufsatzes) mitzuzählen. 

Die Beitragsnachweis-Datensätze finden sowohl für den allgemeinen Beitragsnachweis als 

auch für den Beitragsnachweis für geringfügig Beschäftigte Verwendung. Die Knappschaft 

kann die Beitragsnachweis-Datensätze gemäß § 28b Abs. 3 SGB IV um knappschaftliche 

bzw. seemännische Besonderheiten erweitern. 

2 Rechtskreiskennzeichen 
Im Beitragsnachweis-Datensatz ist jeweils der Rechtskreis anzugeben, für den die Beiträge 

bestimmt sind. Hat ein Arbeitgeber Beiträge sowohl für Beschäftigte in den alten Bundeslän-

dern (einschließlich West-Berlin) als auch für Beschäftigte in den neuen Bundesländern (ein-

schließlich Ost-Berlin) nachzuweisen, so muss er für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ se-

parate Beitragsnachweis-Datensätze erstellen. 

3 Dauer-Beitragsnachweis 
Soll der Beitragsnachweis-Datensatz nicht nur für den laufenden Entgeltabrechnungszeit-

raum, sondern auch für folgende Entgeltabrechnungszeiträume gelten, ist im Beitragsnach-

weis-Datensatz das Feld „Art des Beitragsnachweises“ als Dauer-Beitragsnachweis zu kenn-

zeichnen. 

4 Beitragskorrekturen 
Beitragskorrekturen aus Vormonaten können grundsätzlich in den aktuellen Beitragsnach-

weis mit einfließen. Eine Verrechnung zuviel gezahlter Beiträge kann im laufenden Beitrags-

nachweis nur unter den Bedingungen der Gemeinsamen Grundsätze für die Verrechnung 
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und Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-

senversicherung aus einer Beschäftigung vom 21. November 2006 berücksichtigt werden. 

 

Daneben besteht die Möglichkeit,  

• den übermittelten Beitragsnachweis zu stornieren (das Beitragssoll wird vollständig 

abgesetzt), 

• den für diesen Zeitraum übermittelten Beitragsnachweis zu ersetzen (das ursprüng-

lich für diesen Beitragsmonat gemeldete Beitragssoll wird abgesetzt und die neuen 

Werte zum Soll gesetzt) sowie  

• einen Differenz-Beitragsnachweis zu erstellen (es wird lediglich die Differenz zum 

bisher für diesen Beitragsmonat gemeldeten Beitragssolls gemeldet und bei der 

Krankenkasse zum Soll gestellt). 

 

Mit Einführung des Gesundheitsfonds zum 01.01.2009 wurde auch der Korrektur-

Beitragsnachweis (wieder) eingeführt. Dieser wird im Datensatz im Datenfeld KENNZEI-

CHEN KORREKTUR mit dem Wert „1“ gesondert gekennzeichnet; er ist jedoch nur für Kor-

rekturen von Nachweiszeiträumen vor dem 01.01.2009 zulässig (vgl. Ziffer 5). 

 

5 Beitragsnachweise und Korrekturen für Zeiten vor dem 01.01.2009 
Sofern Beiträge noch für Zeiten vor dem 01.01.2009 nachzuweisen sind, dürfen die Beiträge 

nicht in den laufenden Beitragsnachweis aufgenommen werden. Diese Beiträge sind unter 

Angabe des Zeitraums, auf den sie entfallen, in einem Korrektur-Beitragsnachweis (Kennzei-

chen Korrektur-Beitragsnachweis) gesondert nachzuweisen. Dabei dürfen auch größere 

Nachweiszeiträume selbst jahresübergreifend (nicht jedoch über den 31.12.2008 hinaus) in 

einem Beitragsnachweis zusammengefasst werden (zum Beispiel sind bei einer Nachbe-

rechnung für den Zeitraum 01.10.2007 bis 31.12.2008 im Beitragsnachweis-Datensatz unter 

Zeitraumbeginn „01102007“ und unter Zeitraumende „31122008“ anzugeben, wobei es je-

doch auch zulässig ist, Tages- und Monatsdatum mit Nullen zu belegen, d. h. unter Zeit-

raumbeginn „00002007“ und unter Zeitraumende „00002008“ anzugeben). Im Korrektur-

Beitragsnachweis sind die Beitragssätze anzugeben, die im letzten Monat des Nachweiszeit-

raums galten (im vorstehenden Beispiel also die Beitragssätze des Monats Dezember 2008). 

Seit dem 01.01.2009 zieht die Knappschaft keine Unfallversicherungsbeiträge mehr für die 

See-Berufsgenossenschaft ein. Auch Unfallversicherungsbeiträge für Zeiträume vor dem 

01.01.2009 sind unmittelbar gegenüber der See-Berufsgenossenschaft nachzuweisen. 
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6 Beitragsnachweise für Zeiten nach dem 31.12.2011 
Beim Nachweis der Krankenversicherungsbeiträge für Zeiten nach dem 31.12.2011 ist der 

Sozialausgleich nach § 242b SGB V zu berücksichtigen. 

Die Umsetzung des Sozialausgleichs erfolgt in der Weise, dass die Differenz zwischen dem 

durchschnittlichen Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V und der individuellen Belastungsgren-

ze des Arbeitnehmers (= zwei Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen) von dessen Bei-

tragsanteil in Abzug gebracht und der verminderte Beitragsanteil des Arbeitnehmers zu-

sammen mit dem (ungekürzten) Beitragsanteil des Arbeitgebers an die Krankenversicherung 

entrichtet wird (Berechnungsverfahren I).  

Bezieht der Arbeitnehmer neben dem Arbeitsentgelt weitere beitragspflichtige Einnahmen, 

hat grundsätzlich nur die Stelle, die die höchsten Einnahmen (Bruttobetrag) zahlt, das vor-

genannte Berechnungsverfahren anzuwenden. Alle übrigen beitragsabführenden Stellen 

führen einen um zwei Prozentpunkte erhöhten Beitragsanteil des Mitglieds zusammen mit 

dem (nicht erhöhten) Beitragsanteil der beitragsabführenden Stelle an die Krankenversiche-

rung ab (Berechnungsverfahren II). Bei Arbeitnehmern mit Rentenbezug sind Besonderhei-

ten zu berücksichtigen. 

Damit die Krankenkassen den Umfang des gezahlten Sozialausgleichs feststellen können, 

ist vom Arbeitgeber für Beitragszeiten nach dem 31.12.2011 jeden Monat zusätzlich zu den 

zu zahlenden Krankenversicherungsbeiträgen die Höhe der Krankenversicherungsbeiträge 

nachzuweisen, die ohne die Durchführung des Sozialausgleichs zu zahlen gewesen wären 

(§ 28f Abs. 3 Satz 5 SGB IV). Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn es sich um Pauschal-

beiträge zur Krankenversicherung für geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 249b SGB V 

handelt. Zu diesen Beträgen zählen sowohl die geminderten Beträge nach dem Berech-

nungsverfahren I als auch die erhöhten Beträge nach dem Berechungsverfahren II. Sofern in 

einem Entgeltabrechnungszeitraum ein Sozialausgleich nicht durchgeführt wurde, entspricht 

der zusätzlich anzugebende Betrag den tatsächlich zu zahlenden Krankenversicherungsbei-

trägen. Für Nachweiszeiträume bis zum 31.12.2011 ist der zusätzlich anzugebende Betrag 

stets in Höhe der tatsächlich zu zahlenden Krankenversicherungsbeiträge zu erfassen. 

7 Beitragsgruppen 
Die Beiträge sind im Beitragsnachweis-Datensatz nach Beitragsgruppen getrennt anzu-

geben, wobei die Pflegeversicherungsbeiträge - soweit sie zum Gesamtsozialversicherungs-

beitrag gehören (Beitragsgruppen 0001 und 0002) - unter der Beitragsgruppe „0001“ zu-

sammengefasst auszuweisen sind. Auch der Beitragszuschlag für Kinderlose ist zusammen 

mit den übrigen Pflegeversicherungsbeiträgen unter der Beitragsgruppe 0001 mit nachzu-
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weisen. Der bis zum 31.12.2008 zu zahlende Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung nach 

§ 241a Abs. 1 SGB V ist zusammen mit dem Beitrag zur Krankenversicherung des Arbeit-

nehmers in den maßgeblichen Beitragsgruppen (1000, 2000 oder 3000) aufzuführen und 

nachzuweisen. Bei freiwillig krankenversicherten Arbeitnehmern, deren Beiträge vom Arbeit-

geber im so genannten Firmenzahlerverfahren gezahlt werden, ist der Zusatzbeitrag im Feld 

„Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung“ und der Beitragszuschlag für Kinderlose in der 

sozialen Pflegeversicherung im Feld „Beitrag für freiwillig Krankenversicherte zur Pflegever-

sicherung“ mit auszuweisen. 

Die früheren Beitragsgruppen zur Angestellten-Rentenversicherung (0200, 0400, 0600) dür-

fen seit dem 01.01.2009 nicht mehr verwendet werden. Sofern noch Beiträge für Zeiten vor 

dem 01.01.2005 nachzuweisen sind, sind die Beiträge zur seinerzeitigen Angestellten-

Rentenversicherung in den Beitragsgruppen 0100 (voller Beitrag), 0300 (halber Beitrag) bzw. 

0500 (Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte) nachzuweisen. 

Für die seit dem 01.01.2009 gegenüber den Einzugsstellen nachzuweisende Insolvenzgeld-

umlage ist die Beitragsgruppe 0050 zu verwenden. 

8 Mehrere Betriebsstätten 
Arbeitgeber mit mehreren Betriebsstätten können die für dieselbe Einzugsstelle bestimmten 

Beitragsnachweise mit gleicher Rechtskreiszuordnung in Absprache mit der jeweiligen Ein-

zugsstelle in einem Beitragsnachweis-Datensatz unter einer „führenden“ Betriebs- bzw. Bei-

tragskonto-Nr. des Arbeitgebers zusammenfassen, wobei die Einzugsstelle bei der Abspra-

che darüber zu unterrichten ist, für welche Betriebsstätten unter welcher Betriebs- bzw. Bei-

tragskonto-Nr. die Beiträge vom Arbeitgeber zusammengefasst übermittelt werden. 

9 Null-Beitragsnachweis 
Der Beitragsnachweis-Datensatz ist der Datenannahmestelle - abgesehen vom Dauer-Bei-

tragsnachweis - für jeden Entgeltabrechnungszeitraum zu übermitteln, in dem versiche-

rungspflichtig Beschäftigte oder geringfügig entlohnte Beschäftigte gemeldet sind. Folglich ist 

ein Beitragsnachweis-Datensatz (mit Nullbeträgen) auch für Entgeltabrechnungszeiträume 

zu erstellen, in denen ausnahmsweise keine Beiträge anfallen. Hierdurch werden Beitrags-

schätzungen vermieden, die die Einzugsstelle nach § 28f Abs. 3 Satz 2 SGB IV dann vorzu-

nehmen hat, wenn der Arbeitgeber den Beitragsnachweis-Datensatz nicht oder nicht recht-

zeitig übermittelt. 
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10 Leistungsbescheid 
Der Beitragsnachweis-Datensatz gilt gemäß § 28f Abs. 3 Satz 3 SGB IV für die Vollstreckung 

als Leistungsbescheid der Einzugsstelle und somit auch als Dokument zur Glaubhaftma-

chung der Forderung der Einzugsstelle in Insolvenzverfahren. 

11 Einreichungsfrist 
Nach § 28f Abs. 3 Satz 1 SGB IV hat der Arbeitgeber der Einzugsstelle den Beitragsnach-

weis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit der Beiträge zu übermitteln. Die Einrei-

chungsfrist orientiert sich am Fälligkeitstag des § 23 Abs. 1 Satz 2 SGB IV, nach dem der 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig ist, in 

dem die Beschäftigung, mit der das Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als 

ausgeübt gilt. Damit muss der Beitragsnachweis spätestens zu Beginn des fünftletzten 

Bankarbeitstags des Monats der Einzugsstelle vorliegen. Dies bedeutet, dass der Beitrags-

nachweis der Einzugsstelle um 0.00 Uhr dieses Tages vorliegen muss. Der Beitragsnach-

weis ist also nur dann rechtzeitig eingereicht, wenn die Einzugsstelle am gesamten fünftletz-

ten Bankarbeitstag des Monats über den Beitragsnachweis verfügen kann. 

12 Versionen 
Der Beitragsnachweis-Datensatz in der beiliegenden Fassung (Version 09) ist vom 

01.01.2012 an zu verwenden und zwar auch für Nachweiszeiträume vor dem 01.01.2012. 

Alle vorherigen Datensatz-Versionen dürfen vom 01.01.2012 an nicht mehr verwendet wer-

den. Der Datensatz Kommunikation (Version 02) ist seit dem 01.01.2008 bei jeder Daten-

übertragung von Beitragsnachweis-Datensätzen mitzuliefern. Für den Vor- und Nachlaufsatz 

ist jeweils die Version 06 zu verwenden. 

13 Inkrafttreten 
Diese Grundsätze treten am 01.01.2012 in Kraft. Die Gemeinsamen Grundsätze zum Aufbau 

der Datensätze für die Übermittlung von Beitragsnachweisen durch Datenübertragung nach 

§ 28b Abs. 2 SGB IV in der vom 01.01.2009 an geltenden Fassung vom 05.11.2008 treten 

mit Ablauf des 31.12.2011 außer Kraft. 

Anlage 
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